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Hinweise zur Anrechnung von LP im Kernfach und affinen Bereich: 

BA Japanstudien u. BA Integrierte Japanstudien 

Stand: September 2025 

 

Diese Hinweise sind für Studierende der Japanstudien (Monobachelor, 60LP, 30LP), die sich 

A) Lehrveranstaltungen von japanischen Partneruniversitäten anrechnen lassen wollen im Kernfach 
Japanstudien und/oder affinen Bereich  
 
B) LP von anderen Studiengängen bzw. Universitäten anrechnen lassen wollen im Kernfach 
Japanstudien und/oder affinen Bereich (In- und Ausland) 
 

(!) Für die Anrechnung von Japanisch-Sprachkursen wenden Sie sich bitte an die 
zuständige Lehrkraft im Sprachenzentrum: https://www.sprachenzentrum.fu-
berlin.de/sprachangebot/sprachen/japanisch/_ressourcen/erlaeuterung-der-
anrechnung-von-im-ausland-erbrachten-studienleistungen.pdf  

(!) Für Anrechnungen im ABV-Bereich und Praktika, wenden Sie sich bitte an Herrn 
Lenard Görögh, den ABV-Beauftragten des Instituts für Japanologie: 
lenard.goeroegh@fu-berlin.de 

 

(A) Anrechnungen im Kontext des Japanaustauschs 

Bei einer Anrechnung werden folgende Kriterien geprüft 

• der Japanbezug (Kernfach), Arbeitsaufwand in Zeitstunden und akademisches Niveau (z.B. 
200er Seminare entsprechen in etwa Aufbaumodul, ab 300 Vertiefungsmodul) 

• Inhaltliche Passung: z.B. soll ein Vertiefungsmodul angerechnet werden, sind in der Regel 
zwei Veranstaltungen notwendig; diese sollten inhaltlich zueinander passen (z.B. beide im 
SoWi bzw. KuWi-Bereich liegen)  

• Für die Prüfung reichen die Zeugnisse allein meist nicht aus, daher heben Sie bitte die 
Syllabi der von Ihnen besuchten Veranstaltungen auf (z.B. per Screenshot)  
(!! ACHTUNG: Häufig haben Sie nach Ihrem Austausch keinen Zugriff mehr auf das 
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen der Gastuni bzw. ich kann darauf nicht zugreifen !!) 

 

Hinweise für Studierende des BA Integrierte Japanstudien 

o Leistungen können erst angerechnet werden, nachdem Sie in den Studiengang integrierte 
Japanstudien gewechselt sind! 

o Prüfen Sie nach dem Wechsel, ob alle im BA Japanstudien besuchten Veranstaltungen 
(sinnvoll) übertragen wurden, anderenfalls muss eine Anrechnung erfolgenden (hierfür 
senden Sie mir eine Leistungsübersicht aus dem alten und dem aktuellen Studiengang zu 
und den Antrag auf Leistungsanrechnung) 
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 Machen Sie sich bitte selbst Gedanken wie die besuchten Veranstaltungen am besten 
anerkannt werden sollen; mit einem Blick auf den empfohlenen Studienverlauf 
(https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2023/ab372023.pdf#P.1658) können 
Sie einfach „Bedarf“ und Möglichkeiten ermitteln 

 

(A) und (B): Benötigte Unterlagen für die Anrechnungen  

Für eine Anrechnung im Kernfach und/oder affinen Bereich schicken Sie mir folgende 5 Dokumente  

1) Transcript of Records (wenn Ausland)/Leistungsübersicht/Modulübersicht/Zeugnis (wenn FU 
oder Inland) der entsprechenden Institution (A und B) 

2) Antrag auf Leistungsanrechnung. Füllen Sie nur die beiden obersten Zeilen aus (A und B) 
3) Aktuellen Auszug aus dem Campus Management Ihres Studiengangs an der FU (A und B) 
4) Ggf. Informationen zum Arbeitsaufwand und Inhalt einer besuchten Lehrveranstaltung 

(Syllabus), insb. bei ausländischen Studiengängen (A) 
5) Ggf. Vorschläge (als einfache Email) welche Veranstaltungen wie angerechnet werden sollen (A) 

(LV anderer deutscher Hochschulen werden direkt übernommen und nicht angepasst) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Bei Fragen 

Wenn Sie eine Beratung wünschen oder Fragen haben, erreichen Sie mich unter 

Heinrich.s@fu-berlin.de, T +49 30 838 67410 
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